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Exzentrische Rückverankerung von Spundwänden aus AZ-Bohlen  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und neun Anlagen. 

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

Nr. Z-14.4-505 vom 17. Juni 2015. Der Gegenstand ist erstmals am 9. Juli 2009 allgemein 

bauaufsichtlich zugelassen worden.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden 
Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung 
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige 
Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

 Zulassungsgegenstand ist die exzentrische Verankerung von Spundwänden mit und ohne 
Gurtung entsprechend Anlage 1. Die exzentrische Verankerung darf zur Verankerung von 
Z-förmigen Spundbohlen der AZ-Profilreihen der Firma ArcelorMittal nach DIN EN 10248-11 
angewendet werden. Hierzu sind Ankerplatten, Anker oder Zugstangen und ggf. zusätzliche 
Gurtbolzen zu verwenden. Die Lasteinleitung in die AZ-Spundbohlen erfolgt stets über 
Ankerplatten. Planmäßige Winkelabweichungen in der horizontalen Ebene zwischen der 
Längsachse der Verankerung und der Richtung senkrecht zur Spundwand sind nicht 
vorgesehen. 

 Alle Nachweise gelten nur für die in den Anlagen 2.1. bis 2.3 angeführten AZ-Profile sowie 
deren auf- und abgewalzte Varianten. Insbesondere die Nachweise für die Effekte der 
lokalen Lasteinleitung gelten nur für die Schlossausführung der AZ-Profile (mit Larssen-
Schloss) und sind nicht auf andere Profilreihen übertragbar. 

 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Anwendung der exzentrischen 
Verankerung von Spundwänden unter statischer oder quasi-statischer Beanspruchung nach 
DIN EN 1991-1-1:2010-122 in Verbindung mit dem nationalen Anhang entsprechend den 
Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben", EAB 2012, 5. Auflage 2012 und den 
Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen" Häfen und Wasserstraßen, 
EAU 2012, 11. Auflage 2012. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 AZ-Spundbohlen 

 Für die Abmessungen der AZ-Spundbohlen gelten die Angaben in den Anlagen 2.1 bis 2.3. 
Die AZ-Spundbohlen werden aus den Stahlsorten S240GP, S270GP, S320GP, S355GP, 
S390GP, S430GP nach DIN EN 10248-1 hergestellt. Daneben darf Stahl der Sorte S460GP 
nach dem Entwurf der DIN EN 10248-13 verwendet werden. 

2.2 Ankerplatten und Gurtbolzen 

 Die Ankerplatten und Gurtbolzen werden aus den Stahlsorten S235JR, S275JR und S355J0 
nach DIN EN 10025-24, S420N und S460N nach DIN EN 10025-35 und S420M und S460M 
nach DIN EN 10025-46 hergestellt. 

2.3 Anker, Zugstangen und Gurtung 

 Anker, Zugstangen und Gurtung sind nicht Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung. Es sind die Technischen Baubestimmungen oder ggf. allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassungen zu beachten. 

 

                                                      
1
  DIN EN 10248-1:1995-08  Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen—Teil 1: Technische 

  Lieferbedingungen 
2
  DIN EN 1991-1-1:2010-12  Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-1: Allgemeine 

 Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 
3  E DIN EN 10248-1:2006-05  Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen — Teil 1: Technische 

 Lieferbedingungen 
4
  DIN EN 10025-2:2005-04  Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingen 

 für unlegierte Baustähle 
5
  DIN EN 10025-3:2005-02  Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 3: Technische Lieferbedingen 

 für normalgeglühte/normalisierend gewalzte schweißgeeignete Feinkornbaustähle  
6
  DIN EN 10025-4:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 4: Technische Lieferbedingen 

 für thermomechanisch gewalzte schweißgeeignete Feinkornbaustähle 
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3 Bestimmungen für die Konstruktion und die Bemessung der exzentrischen 
Lasteinleitung 

3.1 Allgemeines 

Es gelten die Regelungen in DIN EN 1993-57, sofern im Folgenden nichts anderes festgelegt 
wird. 

Die exzentrische Verankerung ist grundsätzlich nach Anlage 3 auszuführen. 

Ergänzend zu den Werkstoffeigenschaften nach DIN EN 1993-5, Abschnitt 3 gelten für die 
Nennwerte der Streckgrenze fy und die Zugfestigkeit fu für die Stahlsorte S460GP die im 
Entwurf der DIN EN 10248-1 angegebenen Mindestwerte. 

Bei geneigter Verankerung ist für die vertikale Komponente der Verankerungskraft der 
Nachweis der lokalen Lasteinleitung zu führen. Ansonsten ist Abschnitt 3.2.1.2 zu beachten. 

Die vertikale Komponente der Verankerungskraft und die daraus resultierende Normalkraft- 
und Biegebeanspruchung auf die Spundwand sind beim Nachweis der Spundwand zu 
berücksichtigen. 

3.2 Tragsicherheitsnachweis 

3.2.1 Nachweis der Querschnittstragfähigkeit 

3.2.1.1 Allgemeines 

 Beim Nachweis der Querschnittstragfähigkeit sind die Effekte der Plattenquerbiegung auf die 
Gesamttragfähigkeit der Spundwand wie nachfolgend beschrieben zu berücksichtigen. 

3.2.1.2 Nachweis für Beanspruchungen aus Normalkraft 

 Sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur Übertragung von Längskräften in den Schlössern 
getroffen, darf beim Normalkraftnachweis die vertikale Komponente der Verankerung nur auf 
einen Z-Spundbohlenquerschnitt pro Doppelspundbohle angesetzt werden. 

3.2.1.3 Nachweis für Beanspruchungen aus Biegung und Querkraft 

 (1) Bei Beanspruchungen aus Biegung und Querkraft sind die Nachweise einschließlich der 
zu berücksichtigenden Interaktionen nach DIN EN 1993-5 mit den Widerstandswerten für 
Mc,Rd  und Vpl,Rd nach (2) und (3) zu führen. 

 (2) Der Bemessungswert der Biegemomententragfähigkeit des Querschnitts Mc,Rd ist in 
Abhängigkeit von der Querschnittsklasse wie folgt zu berechnen. 

 Querschnittsklassen 1 und 2: Mc,Rd = ec Wpl  fy / M0 (3-1) 

 Querschnittsklasse 3: Mc,Rd = ec Wel  fy / M0 (3-2) 

 Querschnittsklasse 4: Mc,Rd = ec Weff  fy / M0 (3-3) 

 mit: 

 ec Abminderungsfaktor bei exzentrischer Lasteinleitung, 

  siehe Abschnitt 3.2.1.3 (4) 

 Wel elastisches Widerstandsmoment der Spundwand 

 Wpl plastisches Widerstandsmoment der Spundwand 

 Weff effektives Widerstandsmoment der Spundwand für Querschnittsklasse 4, 

  siehe DIN EN 1993-5 Anhang A 

 M0 Teilsicherheitsbeiwert = 1,0 

 fy Streckgrenze der AZ-Spundbohlen 

 

                                                      
7
  DIN EN 1993-5:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 5: Pfähle und 

Spundwände in Verbindung mit dem Nationalen Anhang 
DIN EN 1993-5/NA:2008-10 
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 (3) Der Bemessungswert der plastischen Querkrafttragfähigkeit Vpl,Rd ist: 

 

0

,
3 M

yV

ecRdpl

fA
V


  (3-4) 

 mit: 

 AV Schubfläche für einen einzelnen Steg, projiziert in die Richtung von VEd. 

  Weitere Angaben zur Bestimmung von AV sind in DIN EN 1993-5 angegeben. 

 fy Streckgrenze der AZ-Spundbohlen 

 ec Abminderungsfaktor bei exzentrischer Lasteinleitung, 

  siehe Abschnitt 3.2.1.3 (4) 

 M0 Teilsicherheitsbeiwert = 1,0 

 

 (4) Der Einfluss der exzentrischen Lasteinleitung auf die Biegemomenten- und Querkraft-
tragfähigkeit braucht nur innerhalb der halben Einflusslänge lec ober- und unterhalb der 

Lasteinleitung berücksichtigt werden. Damit ergibt sich für ec in Abhängigkeit vom Abstand x 
zur Lasteinleitung Folgendes8 (siehe auch Anlage 4): 

 - für x = 0 ist 0,ecec   (3-5) 

 - für 0 < a < lec/2 ist 
2/

)1( 0,0,

ec

ececec
l

x
  (3-6) 

 - für x ≥ lec/2 ist 0,1ec  (3-7) 

 mit: 

 x Laufkoordinate, siehe Anlage 4 

 a Abstand zum Spundwandende (kleinerer Abstand zu Kopf oder Fuß;  

  vgl. auch Anlage 4) 

 lec Einflusslänge, siehe Anlagen 4, 5.1 und 5.2 

 ec,0 

ecec

Ed
ec

F

F


 )1(1  

 ec 
)/(1

1

antecsym cc 
  

 csym symmetrische Systemsteifigkeit, siehe Anhang A 

 cant antimetrische Steifigkeit, siehe Anlage 5.1 und 5.2 

 ec Faktor zur Berücksichtigung des Abstandes a zum Spundwandende: 

 für 3,0/ ecla  gilt  0,1ec  

 für  3,0/ ecla  gilt  3,0
3

7


ec

ec
l

a
 

 FEd Beanspruchung der Verankerung pro Doppelspundbohle 

                                                      
8
  Auf der sicheren Seite liegend darf über die gesamte Einflusslänge immer ec = ec,0 angesetzt werden. 
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 Fec 
)4(

8 2

ff

yfec

bbb

ftlb


  

 tf Flanschdicke der AZ-Spundbohlen, siehe Anlagen 2.1 bis 2.3 

 b Breite der einzelnen AZ-Spundbohlen, siehe Anlagen 2.1 bis 2.3 

 bf Flanschbreite der AZ-Spundbohlen, siehe Anlagen 2.1 bis 2.3 

 fy Streckgrenze der AZ-Spundbohlen 

 (5) Liegen zwei exzentrische Verankerungen A und B mit dem Abstand a < lec auseinander, 

muss der gegenseitige Einfluss der exzentrischen Verankerung bei der Bestimmung von ec 
berücksichtigt werden9 (siehe auch Anlage 4): 

 - wenn a ≤ lec/2 gilt: 

   
a

x
AecBecAecec 0,0,0,   

 - wenn lec/2 < a < lec gilt: 

  - für x ≤ a - lec/2:  
ec

AecAecec
l

x2
1 0,0,   

  - für a - lec/2 < x < lec/2:   )1(1
22

0,0,0,0, Bec

ecec

AecBecAecec
l

a

l

x











  

  - für lec/2 ≤ x:  
ec

ec
Becec

l

lax 


22
11 0,  

 mit: 

 a vertikaler Abstand der Verankerungen, siehe Anlage 4 

 lec Einflusslänge, siehe Anlagen 4, 5.1 und 5.2 

 x Laufkoordinate, siehe Anlage 4 

 0,Aec  entsprechend 0,ec  nach Abschnitt 3.2.1.3 (4) für die Verankerung A 

 0,Bec  entsprechend 0,ec  nach Abschnitt 3.2.1.3 (4) für die Verankerung B 

3.2.2 Stabilitätsnachweis 

 Bei der Bestimmung der Beanspruchbarkeit bei Stabilitätsversagen darf die Biegesteifigkeit 
der gesamten Spundwand angesetzt werden auch wenn die vertikale Komponente der 
Ankerlast nur in jeder zweiten Spundbohle eingeleitet wird. 

 Beim Knicknachweis gemäß dem Ersatzstabverfahren nach DIN EN 1993-5 ist die 
Abminderung der Bemessungswerte für die Widerstände Mc,Rd und Vpl,RD entsprechend 
Abschnitt 3.2.1 zu berücksichtigen. 

3.2.3 Lokale Lasteinleitung 

 (1) Bei den Nachweisen der lokalen Lasteinleitung sind die Effekte infolge der exzentrischen 
Verankerung wie nachfolgend zu beachten. 

                                                      
9
  Auf der sicheren Seite liegend kann bei der Überlagerung von Einflusslängen für den gesamten Bereich für ec 

auch das Minimum aus ec,A0 und ec,B0 angesetzt werden. 
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 (2) Der Bemessungswert des Schubwiderstandes des Flansches der AZ-Spundbohlen RVf,Rd 

ist: 

 

0

,
3

)()0,1(
M

y

faaecRdVf

f
thbR


  (3-8) 

 mit: 

 ec siehe Abschnitt 3.2.1.3, (4) 

 ba Ankerplattenbreite 

 ha Ankerplattenlänge 

 tf Flanschdicke der AZ-Spundbohlen, siehe Anlagen 2.1 bis 2.3 

 fy Streckgrenze der AZ-Spundbohlen 

 M0 Teilsicherheitsbeiwert = 1,0 

 (3) Der Bemessungswert des Zugwiderstandes von 2 Stegen der AZ-Spundbohlen Rtw,Rd ist: 

 

0

, )1(
M

y

waecRdtw

f
thR


  (3-9) 

 mit: 

 ec siehe Abschnitt 3.2.1.3, (4) 

 ha Ankerplattenlänge 

 tw Stegdicke der AZ-Spundbohlen, siehe Anlagen 2.1 bis 2.3 

 fy Streckgrenze der AZ-Spundbohlen 

 M0 Teilsicherheitsbeiwert = 1,0 

 (4) Für die Breite und Höhe der Ankerplatten ist Folgendes einzuhalten: 

 ba ≥ 0,9 bc (3-10) 

 ha ≤ 2,5 ba (3-11) 

 mit: 

 ba Ankerplattenbreite 

 bc Flanschbreite der AZ-Spundbohlen zwischen den Eckausrundungen, 

  siehe Anlagen 2.1 bis 2.3 

 ha Ankerplattenlänge 

 (5) Für das Spundwandschloss ergibt sich infolge der exzentrischen Verankerung eine 
Zugbelastung. Der zugehörige Nachweis lautet: 

 

 
)1)(4(

)2(8

2400

,

,

ecf

aay

M

IntRd

RdIEd
bb

bhhfF
FF

 


  (3-12) 

 mit: 

 FEd Beanspruchung des Spundwandschlosses auf Zug 

 FI,Rd Schlosswiderstand infolge der lokalen exzentrischen Lasteinleitung 

 FRd,Int Widerstand des Spundwandschlosses auf Zug je Längeneinheit nach Anlage 5 

 h AZ-Spundbohlenhöhe nach Anlagen 2.1 bis 2.3 

 ha Ankerplattenlänge 

 ba Ankerplattenbreite 

 fy Streckgrenze der AZ-Spundbohlen 
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 b Breite der einzelnen AZ-Spundbohlen, siehe Anlagen 2.1 bis 2.3 

 bf Flanschbreite der AZ-Spundbohlen, siehe Anlagen 2.1 bis 2.3 

 ec siehe Abschnitt 3.2.1.3, (4) 

 M0 Teilsicherheitsbeiwert = 1,0 

3.2.4 Bemessung der Ankerplatte 

 (1) Ist eine Gurtung vorhanden, darf die Bemessung der Ankerplatte wie bei einer doppelt 
verankerten AZ-Spundbohle vorgenommen werden. 

 (2) Ist keine Gurtung vorhanden, ist der nach DIN EN 1993-5 erforderliche Nachweis der 
Ankerplatte auf Biegung wie folgt vorzunehmen: 

 - bei Lasteinleitung über Mutter 

 - Nachweis auf Biegung (mit Querkraft-Interaktion): 

 
0

22
,, )()'(3)'(

3

4

M

y

aaaaRdVMEd

f
dbdhtdhFF








   (3-13) 

 - für die Ankerplattendicke ta gilt: 

 fa tt 0,2  und 3/aa dt    (3-14) 

 - bei Lasteinleitung über Gelenkplatte 

 - Nachweis auf Biegung (mit Querkraft-Interaktion): 

  
0

22

,, )(3
3

4

M

y

aaaaRdVMEd

f
dbthhFF


   (3-15) 

 - für die Gelenkplattendicke ta gilt: 

 fa tt 0,2  und 3/aa dt   (3-16) 

 mit: 

 FEd Beanspruchung der Verankerung pro Doppelspundbohle 

 ha Ankerplattenlänge 

 d' )(
2
1

SGdd   

 d Lochdurchmesser der Ankerplatte 

 dSG Schlüsselweite der Mutter 

 ta Ankerplattendicke bzw. Gelenkplattendicke 

 ba Ankerplattenbreite 

 fy Fließgrenze der Ankerplatte 

 M0 Teilsicherheitsbeiwert = 1,0 

 tf Flanschdicke der AZ-Spundbohle, siehe Anlagen 2.1 bis 2.3 

 da Nenndurchmesser der Verankerung 
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 (3) Für den Nachweis der lokalen Lasteinleitung der Ankerkräfte in die Ankerplatte gilt: 

 - bei Lasteinleitung über Mutter: 

 

0

22

,
3

1
)(

22 M

y

a

M

y

SGlRdEd

f
td

f
ddFF







  (3-17) 

 mit: 

 FEd Beanspruchung der Verankerung pro Doppelspundbohle 

 dSG Schlüsselweite der Mutter 

 d Lochdurchmesser der Ankerplatte 

 fy Fließgrenze der Ankerplatte 

 M0 Teilsicherheitsbeiwert = 1,0 

 ta Ankerplattendicke 

 - bei Lasteinleitung über Gelenkplatte: 

 Die Stahlsorte der Ankerplatte muss mindestens die Festigkeitsklasse der Stahlsorte der 
Gelenkplatte haben. 

3.3 Gebrauchstauglichkeitsnachweis 

Aus der exzentrischen Lasteinleitung ergeben sich keine Auswirkungen auf den ggf. zu 
führenden Gebrauchstauglichkeitsnachweis 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

 Für den Einbau und die Ausführung der Spundwände gilt DIN EN 1206310. Daneben sind die 
Einbauanweisungen der Firma ArcelorMittal zu beachten. 

 Es dürfen nur Bauteile verwendet werden, deren Verpackungen oder Lieferscheine mit dem 
zugehörigen Ü-Zeichen bzw. der zugehörigen CE-Kennzeichnung versehen sind. 

 Die Übereinstimmung der Spundwandverankerung mit den Bestimmungen dieser 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von der bauausführenden Firma zu 
bescheinigen. 

Andreas Schult  Beglaubigt 

Referatsleiter 

  

                                                      
10

 DIN EN 12063:1999-05 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Spund-

wandkonstruktionen 
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Anhang A Bestimmung der symmetrischen Systemsteifigkeit csym 

A.1 Bestimmung von csym bei hydrostatischer Belastung 

 Bei ausschließlich hydrostatischer Belastung darf die Steifigkeit am Ersatzsystem nach 
Anlage 6 wie folgt berechnet werden: 

 
²²

3

ba

EIl
csym   (A-1) 

 mit: 

 a, b, l  nach Anlage 6 

 EI  Biegesteifigkeit der Spundwand 

A.2 Bestimmung von csym bei Erddruck 

 (1) Bei Erddruck darf die Bestimmung der Steifigkeiten an einem System vorgenommen 
werden, das die Bodensteifigkeit durch lineare Federn abbildet. Zahlenwerte für die 
Bodensteifigkeit ks sind in Anlage 6 angegeben. 

 (2) csym darf vereinfacht wie folgt berechnet werden: 

 - für ha/L < 1,0 ist 









L

h

L

EI
c a

sym 31
2

3
 (A-2) 

 - für ha/L ≥ 1,0 ist 
3

8

L

EI
csym   (A-3) 

 mit: 

ha Abstand der Spundwandankerlage vom Spundwandkopf. Liegt der 

Spundwandanker näher am Spundwandfuß, ist dieser Abstand einzusetzen. 

L charakteristische Länge des elastisch gebetteten Balkens: 

 4
4

sk

EI
L   

EI Biegesteifigkeit der Spundwand 

ks Bodensteifigkeit nach Anlage 6 
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